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(2) Ist neben der Verurteilung zu einer 
Geldstrafe die gerichtliche Bestätigung der 
Übernahme oder des Erlöschens einer Bürg
schaft erfolgt, ist sie einzutragen.

§ 6
öffentlicher Tadel
(1) Der Ausspruch eines öffentlichen Tadels 
gemäß § 37 StGB ist im Strafregister ein
zutragen, sofern das Gericht nicht festlegt, 
daß keine Eintragung erfolgt.
(2) Unter diesen Voraussetzungen ist auch 
die gerichtlich bestätigte Übernahme oder 
das Erlöschen einer Bürgschaft einzutra
gen.

§ 7
Fachärztliche Heilbehandlung
Die gerichtliche Verpflichtung für den 
Täter, sich zur Verhütung weiterer Rechts
verletzungen einer fachärztlichen Behand
lung gemäß § 27 StGB zu unterziehen, ist 
eintragungspflichtig.

§ 8
Einweisung in eine psychiatrische 
Einrichtung
Die gerichtliche Einweisung in eine psy
chiatrische Einrichtung anstelle oder neben 
einer Maßnahme strafrechtlicher Verant
wortlichkeit gemäß § 16 Abs. 3 StGB ist im 
Strafregister einzutragen.

§9
Strafen mit Freiheitsentzug
(1) Die Verurteilung zu einer der im § 38 
Absatz 1 StGB genannten Strafen mit 
Freiheitsentzug — Freiheitsstrafe und Haft
strafe — ist im Strafregister einzutragen.
(2) Die Eintragung einer Strafe mit Frei
heitsentzug umfaßt
1. die gerichtliche Entscheidung, daß der 

Strafvollzug in Abweichung von den 
allgemeinen Vollzugsbestimmungen in 
einem anderen Vollzug gemäß § 39 Ab
satz 5 StGB durchzuführen ist;

2. die Strafaussetzung auf Bewährung 
gemäß § 45 Absatz 1 StGB;

3. die gerichtliche Bestätigung der Bürg
schaft bei Strafaussetzung auf Bewäh
rung gemäß § 45 Absatz 2 StGB;

4. die gerichtliche Anordnung von Maß
nahmen zur Erhöhung der erzieheri
schen Wirkung der Strafaussetzung auf 
Bewährung gemäß § 45 Absätze 3 und 4 
StGB;

5. die gerichtliche Anordnung des Voll
zuges der Freiheitsstrafe bei Widerruf 
der Strafaussetzung auf Bewährung 
gemäß § 45 Absätze 5 und 6 StGB;

6. den Erlaß des Restes der Bewährungs
zeit und der Freiheitsstrafe gemäß 
§ 350 Absatz 3 StPO.

Anmerkung; Vgl. Anm. zu §§ 10 und 27
StRG.

§10
Maßnahmen der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit Jugendlicher
Im Strafregister sind gerichtliche Maßnah
men der strafrechtlichen Verantwortlichkeit 
Jugendlicher einzutragen. Sie umfassen
1. den Ausspruch eines öffentlichen Tadels, 

sofern das Gericht nicht festlegt, daß 
keine Eintragung erfolgt;

2. eine Verurteilung auf Bewährung ein
schließlich der gemäß § 72 Abs. 1 StGB 
erteilten Auflagen;

3. die Verurteilung zu einer Geldstrafe als 
Hauptstrafe;

4. die Verurteilung zu Jugendhaft, sofern 
das Gericht nicht festlegt, daß keine 
Eintragung im Strafregister erfolgt;

5. die Verurteilung zu einer Strafe mit 
Freiheitsentzug einschließlich der Maß
nahmen entsprechend § 9 Abs. 2 dieses 
Gesetzes.

Anmerkung: Im Strafregister ist auch eine 
bis zum 4. 5.1977 ausgesprochene Arbeits
erziehung oder Einweisung in ein Jugend
haus einzutragen. Zur rechtlichen Wirkung 
dieser Eintragung vgl. § 5 des 2. StÄG. 
Er lautet;
„Eine vor Inkrafttreten dieses Gesetzes aus
gesprochene Arbeitserziehung oder Ein
weisung in ein Jugendhaus begründet in 
den gesetzlich bestimmten Fällen bis zu 
ihrer Tilgung eine Strafverschärfung bei 
Rückfallstraftaten.“
Vgl. ferner Anm. zu § 27 StRG.

§11
Gerichtliche Maßnahmen
zur Wiedereingliederung Vorbestrafter
(1) Die gerichtliche Anordnung von beson
deren Maßnahmen zur Wiedereingliederung 
Vorbestrafter gemäß § 47 Abs. 2 StGB ist 
im Strafregister einzutragen.
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